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A u f  e i n e n  B l i c k  

Atomsperrverträge wurden im Kalten Krieg als Instrument der Rüstungskontrolle 

geschaffen, um das atomare Wettrüsten einzudämmen und eine weitere Verbreitung 

von Kernwaffen zu verhindern. Sie verpflichten Staaten, nukleare Arsenale und Tests 

zu begrenzen, zu reduzieren oder gänzlich darauf zu verzichten. Zu den wichtigsten 

Abkommen zählen der Atomwaffensperrvertrag (Non-Proliferation Treaty, NPT), der 

umfassende Teststoppvertrag (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT), der 

Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) 

sowie bilaterale Abrüstungsverträge wie zum Beispiel der Vertrag zur Reduzierung 

strategischer Waffen (Strategic Arms Reduction Treaty, New START). Diese Verträge 

entstanden in besonderen geopolitischen Konstellationen (etwa Kalter Krieg) und 

bilden heute die Säulen der Nichtverbreitung und Abrüstung nuklearer Waffen sowie 

der friedlichen Nutzung der Kernenergie.  

Aktuell ist die Stabilität vieler dieser Abkommen unsicher. Das bilaterale Abkommen 

New START, das zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten 

von Amerika abgeschlossen worden war und im Jahr 1994 in Kraft getreten war, 

wurde von Russland 2023 ausgesetzt. Im Jahr 2026 läuft das Abkommen aufgrund 

seiner Befristung gänzlich aus. 

Anlässlich dieser Entwicklungen bietet das Dossier einen Überblick über die 

wichtigsten Abkommen im Bereich der nuklearen Abrüstung und Nichtverbreitung 

nuklearer bzw. strategischer Waffen, ihren aktuellen Stand sowie einen Ausblick auf 

zukünftige Entwicklungen.  

Weitere Dossiers aus dem Bereich EU & Internationales finden Sie unter: 

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/  

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/
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A l l g e m e i n e s  

Atomwaffen (auch Nuklear- oder Kernwaffen) sind Massenvernichtungswaffen, deren 

Wirkungen auf Kernspaltung oder Kernfusion beruhen.1 Sie stellen eine existenzielle 

Bedrohung für die Menschheit dar. Ihre Zerstörungskraft, die langfristigen 

Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit sowie das Risiko unbeabsichtigter 

Eskalation machen sie zu einem zentralen Thema der internationalen 

Sicherheitspolitik. Derzeit befinden sich geschätzt mehr als 12.000 Atomwaffen im 

Besitz von mutmaßlich neun Staaten. Offizielle Atomwaffenstaaten sind die Russische 

Föderation (Russland), die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), die Volksrepublik 

China, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Daneben gibt es die sogenannten 

„de facto Nuklearwaffen führenden Staaten“.a Diese sind Indien, Pakistan, Israel und 

Nordkorea. Russland und die USA besitzen je über 5.000 Atomsprengköpfe und 

verfügen zusammen über etwa 90 % aller Nuklearwaffen. Seit den 1960er-Jahren 

bemüht sich die internationale Gemeinschaft, den Besitz, die Weitergabe und die 

Erprobung von Atomwaffen durch multilaterale Verträge zu begrenzen.2, 3 

V e r t r ä g e  z u r  V e r h i n d e r u n g  d e r  V e r b r e i t u n g  

Die Erfahrung der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki (Japan) 19454 

und das folgende nukleare Wettrüsten zwischen den USA und der damaligen 

Sowjetunion zeigten das Ausmaß der Bedrohung durch Atomwaffen. 1961 erklärte 

der damalige US-Präsident John F. Kennedy vor den Vereinten Nationen (VN), „jeder 

Mann, jede Frau und jedes Kind lebt unter einem nuklearen Damoklesschwert, das an 

einem seidenen Faden hängt, der jederzeit zerschnitten werden kann durch Zufall, 

Fehlkalkulation oder Wahnsinn.“5, 6 Diese Ängste führten zu den ersten 

Rüstungskontrollverträgen.7 Im Oktober 1962 kam es fast zu einem Atomkrieg, weil 

die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba stationierte. Der damalige Papst 

 

a Gemäß Art. IX Z 3 Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen gilt als Kernwaffenstaat jeder Staat, der vor dem 
1. Jänner 1967 eine Kernwaffe oder einen sonstigen Kernsprengkörper gezündet hat. De-facto-Atomwaffenstaaten sind solche, 
die über Atomwaffen verfügen, ohne völkerrechtlich dazu legitimiert zu sein.  
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Johannes XXIII. wandte sich mit einem Friedensappell an die beiden Mächte, in dem 

er sie aufforderte, Verhandlungen den Vorzug zu geben. Dieser päpstliche Appell 

wurde weltweit übertragen und veröffentlicht. Die Initiative des Heiligen Stuhls 

prägte eine neue vatikanische Diplomatie, die in Friedensengagements wie der 

Enzyklika Pacem in Terris und im fortlaufenden Einsatz für nukleare Abrüstung und 

Friedensverhandlungen bis heute weiterlebt.8 

Verträge zur Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen bilden ein zentrales 

Fundament der internationalen Sicherheitsarchitektur. Sie sollen garantieren, dass sich 

Kernwaffen nicht weiter ausbreiten, bestehende Arsenale kontrolliert oder abgebaut 

werden und nukleare Risiken langfristig sinken. Diese Verträge schaffen rechtliche 

und politische Normen, Überwachungsmechanismen und Kooperationsstrukturen, die 

wesentlich dazu beitragen, nukleare Eskalationen zu verhindern und internationale 

Stabilität zu fördern.9 

Atomwaffensperrvertrag:  Vertrag  über  die  

Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen 

Der Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen, der 

Atomwaffensperrvertrag (Non-Proliferation Treaty, NPT)10, 11, ist das zentrale 

Instrument der internationalen Rüstungskontrolle und des nuklearen Völkerrechts. Er 

stellt die rechtliche Grundlage für das globale System der Nichtverbreitung und 

Abrüstung nuklearer Waffen sowie der friedlichen Nutzung der Kernenergie dar. Seit 

seinem Inkrafttreten im Jahr 1970 hat der NPT maßgeblich dazu beigetragen, die 

Verbreitung von Kernwaffen einzudämmen und ein internationales Regime zur 

Kontrolle und Verifikation von nuklearen Aktivitäten zu etablieren.12 

Trotz dieser Errungenschaften ist die Stabilität des Vertrags seit mehreren Jahren 

unsicher. Die geopolitischen Spannungen zwischen den Atommächten, stagnierende 

Abrüstungsprozesse und neue sicherheitspolitische Dynamiken führen zu einem 

schleichenden Verlust des Vertrauens in das Vertragswerk. 

Die Ursprünge des NPT liegen in der Zeit des Kalten Krieges. Nach den 
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Atombombenabwürfen 1945 begann ein atomares Wettrüsten zwischen den USA 

und der damaligen Sowjetunion. In den 1950er-Jahren wurde deutlich, dass sich 

weitere Staaten um den Erwerb von Nukleartechnologie bemühten. Die VN 

reagierten 1957 mit der Gründung der Internationalen Atomenergie-Organisation 

(IAEO)13 darauf, um die friedliche Nutzung der Kernenergie zu fördern und gleichzeitig 

zu kontrollieren. 

Der diplomatische Durchbruch gelang in den 1960er-Jahren. Auf Initiative der USA 

und der damaligen Sowjetunion wurde 1968 der NPT ausgehandelt. Am 1. Juli 1968 

wurde er zur Unterzeichnung aufgelegt, am 5. März 1970 trat er gemäß seinen 

Bestimmungen nach der 40. Ratifikation in Kraft.14 

Der Vertrag unterscheidet zwischen Kernwaffenstaaten und Nichtkernwaffenstaaten. 

Gemäß Art. IX Z 3 gilt als Kernwaffenstaat jeder Staat, der vor dem 1. Jänner 1967 

eine Kernwaffe oder einen sonstigen Kernsprengkörper gezündet hat. Damit sind fünf 

Staaten offiziell als Kernwaffenstaaten anerkannt: Russland, USA, die Volksrepublik 

China, Frankreich und das Vereinigte Königreich.15 

Die zentrale Errungenschaft des NPT war eine grundlegende wechselseitige 

Verpflichtung zwischen Nichtkernwaffenstaaten und Kernwaffenstaaten. Erstere 

verzichten demnach dauerhaft auf den Erwerb von Atomwaffen, während letztere 

sich im Gegenzug verpflichten, in „gutem Glauben“a über eine vollständige Abrüstung 

zu verhandeln.16 Diese Balance zwischen Nichtverbreitung und Abrüstung bildet bis 

heute den Kern des Vertrags. Eine der Besonderheiten des NPT liegt damit in seiner 

asymmetrischen Natur: Nur fünf Staaten dürfen Atomwaffen besitzen, während der 

Rest der Welt auf dieses Recht verzichten soll. Diese Ungleichheit wird von vielen 

Staaten seit Jahrzehnten als ungerecht empfunden.17 

Nichtsdestotrotz beschlossen 1995 die 175 an der Überprüfungs- und 

Verlängerungskonferenz teilnehmenden Vertragsstaaten, inklusive der offiziellen 

 

a Der Ausdruck (bona fide) stammt aus dem Völkerrecht und bedeutet im Wesentlichen „aufrichtig, ohne Verzögerung und 
Täuschung“. 
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Atomwaffenstaaten, den NPT unbefristet zu verlängern – ein entscheidender Schritt 

zur Stabilisierung des globalen Nichtverbreitungsregimes.18 

Der Vertrag besteht aus elf Artikeln, die sich in drei Hauptsäulen gliedern: 

🞙 Nichtverbreitung (Artikel I–II): Die fünf Kernwaffenstaaten dürfen keine 

Atomwaffen an andere Staaten weitergeben oder diese dabei unterstützen, 

solche Waffen zu erwerben. Im Gegenzug verpflichten sich die 

Nichtkernwaffenstaaten, keine Atomwaffen zu entwickeln oder zu erwerben. 

🞙 Abrüstung (Artikel VI): Alle Vertragsparteien verpflichten sich, „in gutem 

Glauben“ über Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur 

allgemeinen Abrüstung zu verhandeln. 

🞙 Friedliche Nutzung der Kernenergie (Artikel IV): Jeder Staat hat das 

unveräußerliche Recht auf den Zugang zu Kerntechnologie für friedliche Zwecke 

– unter der Bedingung, dass diese Aktivitäten den Überwachungs- und 

Kontrollmaßnahmen (Safeguards) der IAEO unterliegen.19 

Von der IAEO werden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt. 

Verstöße gegen Verpflichtungen wie etwa im Fall Irans oder Nordkoreas haben in der 

Vergangenheit immer wieder zu diplomatischen Krisen geführt. Die Maßnahme der 

IAEO basieren auf dem NPT. Seit den 1990er-Jahren wird das klassische 

Überwachungs- und Kontrollsystem durch Zusatzprotokolle ergänzt, die z. B. 

unangekündigte Inspektionen erlauben. Dadurch sollen verdeckte Programme wie das 

ehemalige irakische oder libysche Nuklearprogramm verhindert werden.20, 21 

Mit Stand 2026 sind dem NPT 191 Staaten beigetreten, was einer universellen 

Mitgliedschaft nahezu gleichkommt.22 Nur vier Staaten sind dem Vertrag nie 

beigetreten: Indien, Pakistan, Israel und Südsudan. Nordkorea trat 2003 aus dem 

Vertrag aus,23 ein Schritt, dessen völkerrechtliche Gültigkeit bis heute umstritten 

bleibt.24 Mehrere Staaten bleiben sicherheitspolitische Brennpunkte. Das Wiener 

Abkommen über das iranische Atomprogramm (Joint Comprehensive Plan of Action, 

JCPoA) gilt nach dem Austritt der USA 2018 de facto als gescheitert.25 Israel gilt als 

inoffizieller Kernwaffenstaat. Nordkorea bleibt eine der größten Herausforderungen 
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für das Nichtverbreitungsregime.26 

Obwohl die Zahl der weltweit vorhandenen Sprengköpfe seit dem Ende des 

Kalten Krieges deutlich gesunken ist, stagniert der Abrüstungsprozess seit über einem 

Jahrzehnt. Laut dem Jahrbuch 2025 des Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) verfügen die Atomwaffenstaaten über rund 12.100 Sprengköpfe, 

wovon etwa 3.900 einsatzbereit sind.27 

Die Überprüfungskonferenzen (Review Conferences), die alle fünf Jahre stattfinden, 

dienen der Bewertung der Vertragserfüllung. Die letzte reguläre Konferenz im 

Jahr 2022 endete ohne Abschlussdokument – vor allem aufgrund von Differenzen 

über den Ukrainekrieg und den Umgang mit dem umkämpften Atomkraftwerk 

Saporischschja in der Ukraine.28 

Die fortschreitende Modernisierung von Trägersystemen und die Einführung von 

Hyperschallwaffen erschweren die Überprüfbarkeit und Kontrolle. Die friedliche 

Nutzung der Atomenergie wird als Möglichkeit zur Dekarbonisierung der 

Stromerzeugung diskutiert. Dabei bestehen aber Risiken wie Proliferation, nukleare 

Abfälle und die Unzuverlässigkeit von Kraftwerken.29  

Der NPT gilt als Eckpfeiler der globalen Sicherheitsordnung. Er stellt eine einzigartige 

Kombination aus rechtlichen Verpflichtungen, technischen 

Überwachungsmechanismen und diplomatischen Foren dar. Seine Beständigkeit über 

mehr als fünf Jahrzehnte unterstreicht die Akzeptanz des Prinzips, dass die 

Verbreitung von Atomwaffen kontrolliert und begrenzt werden muss.30 Der Vertrag 

bleibt trotz seiner Unvollkommenheiten das Rückgrat der nuklearen Ordnung. Sein 

Erfolg liegt weniger in der vollständigen Abrüstung als in der Begrenzung der Anzahl 

von Atommächten. Dem Wunsch, den humanitären Aspekt und die Risiken, die mit 

Atomwaffen verbunden sind, mehr in den Fokus zu rücken, wurde im Rahmen einer 

Überprüfungskonferenz im Jahr 2010 Rechnung getragen. Drei Konferenzen zu den 

humanitären Auswirkungen von Atomwaffen in Oslo, Norwegen (März 2013), Nayarit, 

Mexico (Februar 2014) und Wien (Dezember 2014) folgten und brachten auch eine 

Erklärung zur humanitären Dimension hervor, die den Titel „Humanitarian Pledge“ 
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trägt.31 2022 fand eine weitere Konferenz zu den humanitären Auswirkungen von 

Atomwaffen in Wien statt.32 

Dennoch ist die Glaubwürdigkeit des Vertrags gefährdet: Die nuklearen Großmächte 

modernisieren ihre Arsenale, während Nichtkernwaffenstaaten den mangelnden 

Fortschritt in der Abrüstung als Vertragsbruch interpretieren. Initiativen wie der in der 

Folge beschriebene Atomwaffenverbotsvertrag entstanden teilweise als Reaktion auf 

diese Unzufriedenheit. 

Atomwaffenverbotsvertrag:  Vertrag  über  das Verbot  von 

Kernwaffen 

Als Ergebnis von Vorkonferenzen erfolgte der Startschuss für den Vertrag über das 

Verbot von Kernwaffen, den Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons, TPNW)33, 34, im Herbst 2016 im Rahmen einer Resolution 

vonseiten der VN-Generalversammlung (VN-GV).35 Nach diesem Auftrag der VN-GV 

mit einem Verhandlungsmandat wurden die Verhandlungen rasch vorangetrieben. In 

Punkt 6 dieser Resolution heißt es, dass die VN-GV 

„[…] empfiehlt, dass zusätzliche Anstrengungen zur Ausarbeitung 

konkreter, wirksamer rechtlicher Maßnahmen, Rechtsvorschriften und 

Normen unternommen werden, die zur Herbeiführung und Erhaltung 

einer Welt ohne Kernwaffen erforderlich sein werden; erneut erklärt, 

wie wichtig der Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von 

Kernwaffen und die darin eingegangenen Verpflichtungen sind; und der 

Auffassung ist, dass die auf solche Maßnahmen, Vorschriften und 

Normen zielenden Bestrebungen das nukleare Abrüstungs- und 

Nichtweiterverbreitungsregime, einschließlich der drei Säulen des 

Vertrags, ergänzen und stärken sollen; […]“36,  

Der TPNW soll die Welt dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt („Global 

Zero“) näherbringen. Vor allem durch die Internationale Kampagne zur 

Abschaffung von Atomwaffen (International Campaign to Abolish Nuclear 
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Weapons, ICAN) wurde dieser Vertrag rasch bekannt. Die ICAN erhielt im 

Jahr 2017 den Friedensnobelpreis37 und setzt sich massiv für die Ratifikation 

dieses Vertrags in möglichst vielen Staaten ein. Der TPNW verbietet 

Atomwaffen umfassend – inklusive Entwicklung, Besitz und Einsatz –, 

während der NPT Atomwaffen für fünf Staaten akzeptiert und primär auf 

Nichtverbreitung sowie schrittweise Abrüstung zielt. Damit verfolgt der 

TPNW einen klaren Verbotsansatz, während der NPT auf sicherheitspolitische 

Balance zwischen Atom- und Nichtatomwaffenstaaten setzt.38 

Für Österreich war das Ziel dieses Vertrags wichtig, daher war Österreich führend am 

Zustandekommen und erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen beteiligt, gehörte 

zu den Mitinitiatoren der ersten Konferenz und unterschrieb und ratifizierte den 

Vertrag sehr rasch.39 Konkret wurde das Abkommen am 7. März 2018 im 

Außenpolitischen Ausschuss des Nationalrates mit den Stimmen aller damals im 

Nationalrat vertretenen Klubs beschlossen40 und am 21. März 2018 vom Nationalrat 

genehmigt.41  

Laut Artikel 15 des Vertrags sollte dieser 90 Tage nach der 50. Ratifizierung in Kraft 

treten. Dies erfolgte nach der Ratifizierung von Honduras am 22. Jänner 2021.42 Der 

TPNW sollte damit einen Weg öffnen, die Kernwaffenstaaten zur unumkehrbaren und 

überprüfbaren Beseitigung ihrer Arsenale zu verpflichten. 

Trotz der im Vorfeld getätigten Anstrengungen für diesen Vertrag ist er umstritten.43 

Für viele Staaten baut der Atomwaffenverbotsvertrag auf dem 

Atomwaffensperrvertrag auf und scheint auch eine Folge der Unzufriedenheit vieler 

Staaten über die fehlenden Ergebnisse des Atomwaffensperrvertrags zu sein. Nach 

Ansicht einiger Staaten steht der Atomwaffenverbotsvertrag in Widerspruch mit dem 

Atomwaffensperrvertrag („Unverträglichkeitsnarrativ“). Diese Staaten ratifizieren auch 

aufgrund von rechtlichen Bedenken den Atomwaffenverbotsvertrag nicht. Zu dieser 

Staatengruppe gehören die fünf Atommächte und die NATO-Staaten (mit Ausnahme 

der Niederlande, die sich enthielten).  

Die NATO erklärte, dass sie zwar grundsätzlich Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
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Nichtverbreitung von Atomwaffen weiterhin unterstütze, der TPNW aber nicht 

geeignet sei, diesen Zielen realistisch zu dienen. Der TPNW entspreche nicht der 

aktuellen internationalen Sicherheitslage, passe nicht zum bestehenden System 

globaler Nichtverbreitung und Abrüstung (insbesondere dem NPT) und enthalte keine 

verlässlichen Mechanismen zur Überprüfung. Darüber hinaus habe kein Staat, der 

tatsächlich Atomwaffen besitze, den Vertrag unterzeichnet — deshalb werde der 

TPNW nach Ansicht der NATO nicht ein einziges Nukleararsenal abbauen.44 Auch sei 

nukleare Abschreckung weiterhin notwendig, da die NATO sich als 

Verteidigungsbündnis verstehe: Ein Verzicht auf Atomwaffen ohne Garantie, dass alle 

anderen Staaten ebenfalls abrüsten, würde die Sicherheit gefährden.45, 46 

Vertrag  über  das  umfassende Verbot  von 

Nuklearversuchen 

Der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Teststoppvertrag, 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT)47, 48 verbietet weltweit jegliche 

Versuchsexplosion von Kernwaffen sowie andere nukleare Explosionen in der 

Erdkruste, der Atmosphäre, den Weltmeeren und im Weltraum. Der Vertrag wurde 

bis dato von 178 Staaten ratifiziert,49 wobei die letzte Ratifizierung im März 2022 

stattfand. Er würde ein globales Überwachungssystem schaffen, ist aber noch nicht in 

Kraft getreten. Es fehlen die Ratifikationen durch einige Schlüsselstaaten, die im 

Annex 2 des Vertrags aufgezählt sind: Ägypten, China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, 

Pakistan und die USA. Dennoch gibt es sogenannte vorbereitende Kommissionen, in 

deren Rahmen bereits Messungen durchgeführt werden können. Technisch sind dafür 

weltweit verteilte Messstationen nötig. Diese werden und wurden im Rahmen der 

vorbereitenden Kommission bereits eingerichtet und ermöglichen somit schon jetzt 

zivile Dienstleistungen (etwa Hinweise auf die Entwicklung von Tsunamis). Einer der 

bekanntesten Fälle für den Einsatz der Teststationen außerhalb der zivilen 

Dienstleistungen ist jener im Jahr 2017, als Atomwaffentests in Nordkorea 

festgestellt wurden.  

Die Organisation des Vertrags über ein umfassendes Verbot von Nuklearversuchen 
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(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation, CTBTO) leistet die 

technischen Vorbereitungsarbeiten für die Überprüfungen und besteht u. a. aus einer 

Vorbereitungskommission und einem provisorischen, technischen Sekretariat. Die 

Organisation hat ihren Sitz in Wien bei den VN.50 

Bi latera ler  Vertrag  zwischen den USA und Russland:  New 

START 

Neben den multilateralen Verträgen existieren bilaterale Abrüstungsabkommen, 

insbesondere zwischen den USA und Russland. 

Der Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen (New Strategic Arms Reduction 

Treaty, New START)51 ist ein bilaterales Rüstungskontrollabkommen zwischen den 

USA und Russland. Er steht in der Tradition früherer Verträge wie START I (1991)52, 

START II (1993)53 und SORT (Strategic Offensive Reductions Treaty), auch Moskauer 

Vertrag genannt (2002)54. New START wurde 2010 vom damaligen US-Präsidenten 

Barack Obama und dem damaligen russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew 

unterzeichnet und trat 2011 in Kraft.55 

Der Vertrag begrenzt jede Vertragspartei auf maximal 1.550 einsatzbereite nukleare 

Sprengköpfe sowie 700 stationierte bzw. 800 insgesamt vorhandene strategische 

Trägersysteme. Er enthält umfangreiche Verifikationsmechanismen, darunter 

Inspektionen vor Ort, Datenübermittlungen, Vorabankündigungen und den Einsatz 

nationaler technischer Mittel.56 

New START wurde 2021 um fünf Jahre bis Februar 2026 verlängert.57 Russland 

setzte den Vertrag 2023 einseitig aus und stellte insbesondere Inspektionen, 

Datenaustausch und Vorabmitteilungen über Raketenstarts ein.58 Die USA erklärten 

die russische Aussetzung für völkerrechtswidrig und stellten ihrerseits den 

Datenaustausch ein, betonten jedoch die Einhaltung der quantitativen Obergrenzen.59 

New START ist der letzte verbliebene bilaterale Rüstungskontrollvertrag der beiden 
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größten Atommächte.a Der Vertrag läuft im Februar 2026 aus. Die Zukunft der 

Rüstungskontrolle nach dem Auslaufen ist ungewiss. Institutionen wie etwa das 

Forschungsinstitut SIPRI oder auch die die VN warnen vor einem schleichenden 

Verlust strategischer Stabilität.60, 61 

P a r l a m e n t a r i s c h e  B e h a n d l u n g  i n  Ö s t e r r e i c h   

Das Thema Abbau von Atomwaffen beschäftigt das österreichische Parlament seit 

mehreren Jahrzehnten. Bereits im Jahr 1998 hatten Entschließungsanträge den Abbau 

der Atomwaffen in Europa sowie die Errichtung einer atomwaffenfreien Zone in 

Europa zum Ziel.62 Im gleichen Jahr wurde auch das Volksbegehren „Atomfreies 

Österreich“63 behandelt. Gefordert wurde, dass keine Atomkraftwerke errichtet oder 

betrieben werden dürfen und keine Atomtransporte, Atommülllagerungen oder 

Durchführungen von Atomwaffentransits durch Österreich stattfinden dürfen.  

Das Volksbegehren erreichte 248.787 gültige Eintragungen — das entsprach rund 

4,34 % der Stimmberechtigten.64 Im Folgejahr (1999) wurde der Text des 

Volksbegehrens nahezu wort‑ und sinngleich in das Bundesverfassungsgesetz für ein 

atomfreies Österreich65 übernommen. In den Erläuterungen66 heißt es, 

„Selbstverständlicher Bestandteil der Anti-Atom-Politik ist ein atomwaffenfreies 

Österreich.“ In diesem Sinn untersagt dieses Verfassungsgesetz Herstellung, 

Lagerung, Testung, Transport und Verwendung von Atomwaffen in Österreich. 

Einrichtungen für die Stationierung von Atomwaffen dürfen nicht geschaffen werden. 

Das Volksbegehren „Atomfreies Österreich“ stellte damit einen entscheidenden 

Schritt von einer gesetzlichen Regelung bis zu einem verfassungsrechtlich verankerten 

Atomwaffenverbot in Österreich dar. 

2010 wurde der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 

in einer einstimmig angenommenen Entschließung aller Parlamentsparteien u. a. 

aufgefordert, sich international, insbesondere im Rahmen der Überprüfungskonferenz 

 

a Die USA und Russland besitzen gemeinsam 90 % der Atomwaffen weltweit.  
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des Atomwaffensperrvertrags, für eine Welt ohne Atomwaffen, basierend auf 

rechtlich verbindlichen Abrüstungsinstrumenten, einzusetzen.67  

Anlässlich der Ratifizierung des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen wurde 

2018 im Nationalrat einstimmig eine Entschließung68 angenommen, in der die 

Bundesregierung aufgefordert wird,  

„die Ratifizierung des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen zum 

Anlass zu nehmen, weitere Initiativen im Bereich der nuklearen Abrüstung 

zu setzen. Des Weiteren wird die Bundesregierung aufgefordert, sich 

basierend auf dem Status der immerwährenden Neutralität weiter im 

Rahmen der GSVP und der strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) für die 

Sicherheit Europas einzusetzen, und auch die Zusammenarbeit im Rahmen 

der NATO Partnerschaft für Frieden fort zu setzen."  

Österreich war auch bei den Vorbereitungen und Verhandlungen über ebendiesen 

Vertrag treibende Kraft.69  

Auch in der aktuellen Gesetzgebungsperiode wurde die Bundesregierung in einer 

einstimmig angenommenen Entschließung aufgefordert, „weiterhin gemeinsam mit 

europäischen Partnern und gleichgesinnten Staaten eine nuklearwaffenfreie Welt als 

übergeordnetes Ziel zu sehen und auf globaler Ebene in allen internationalen Fora das 

Bewusstsein über und die Betonung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den 

humanitären Folgen und Risiken von Nuklearwaffen weiter zu verstärken.“70 

A k t u e l l e  T r e n d s  u n d  A u s b l i c k  

Nach Jahrzehnten des Rückgangs steigt die weltweite Zahl einsatzbereiter 

Sprengköpfe wieder leicht an. Laut dem Forschungsinstitut SIPRI verfügten die 

mutmaßlich neun Staaten, die aktuell offiziell oder de facto im Besitz von Atomwaffen 

sind, 2025 über rund 12.100 Sprengköpfe, wovon etwa 3.900 in Einsatzbereitschaft 

stehen.71 Besonders China erweitert sein Arsenal und baut neue Raketensilos. Zudem 

modernisieren die USA, Russland und andere Mächte ihre strategischen Systeme. 
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Diese Trends unterminieren die Glaubwürdigkeit internationaler 

Abrüstungsbemühungen. 

Das System der nuklearen Rüstungskontrolle steht vor einem Wendepunkt:  Während 

der TPNW eine moralische und normative Grundlage für ein Atomwaffenverbot 

schafft, bleibt seine Wirksamkeit ohne Beteiligung der Nuklearwaffenstaaten 

begrenzt. Der NPT hingegen müsste revitalisiert werden, um glaubwürdige 

Fortschritte in der Abrüstung zu erzielen.  

Eine künftige Strategie könnte auf drei Pfeilern beruhen: der Stärkung der 

Verifikationsmechanismen (z. B. durch die CTBTO), dem Ausbau von Dialogformaten 

und der Entwicklung vertrauensbildender Maßnahmen zwischen den Großmächten.72 

Ohne neue diplomatische Impulse droht die internationale Architektur der 

Nuklearkontrolle zu erodieren – mit schwerwiegenden Folgen für globale Sicherheit 

und Stabilität.73 
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